
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1972/10/27 2Ob45/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.10.1972

Norm

EKHG §9 Abs2 G

KFG 1967 §101 Abs5

Rechtssatz

Wird in der Transportbewilligung lediglich die Empfehlung erteilt, die Durchführung von Schwertransporten während

der Dunkelheit nach Möglichkeit zu vermieden, so begründet eine Zuwiderhandlung ohne besondere Gründe zwar

noch keine Verschulden, grundsätzlich aber Haftung nach dem EKHG.
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